
 
Rüdesheim, 02. Februar 2024 

 

Wichtige Hinweise: 

• Für SIE als Unternehmer mit Bauleistungen 
(§ 13b UStG) (betrifft Punkt 1+2) 
 

• ALLE Unternehmer sowie (betrifft Punkt 2) 
 

• ALLE Steuerpflichtigen mit 2 vermieteten 
Immobilien (auch Eigentumswohnungen) 
(betrifft Punkt 2) 

 
Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  
 
heute gibt es Informationen zum Thema Bauleistungen sowie für alle Unternehmer die 
Immobilien besitzen und Steuerpflichtige, die vermietete Immobilien besitzen. 

 

1. Für SIE als Unternehmer mit Bauleistungen (§ 13b UStG) 
 
In der Baubranche tätige Unternehmen stehen bei der Rechnungsstellung oft vor der Frage, wer 
Schuldner der Umsatzsteuer ist.  
 
Hierzu möchten wir Sie gerne unterstützen und haben in unserer Kanzlei ein Prüfschema erstellt, um 
Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, wer der tatsächliche Steuerschuldner der Umsatzsteuer ist.  
 
Ebenfalls haben wir für Sie die „Anlage Bauleistungen“ im Anhang beigefügt. Dort können Sie 
erkennen, welche Leistung als Bauleistung anzusehen ist.  
 
Diese Hilfestellungen stellen wir ebenso auf unserer Homepage für Sie zur Verfügung.  
 

2. Für alle Unternehmer sowie Vermieter gilt, wenn Sie 2 
Immobilien/Wohnungen besitzen: 

 
Lassen Sie sich von Ihrem Baudienstleister zwingend die Freistellungsbescheinigung nach § 48b EstG 
vorlegen, ansonsten sind Sie verpflichtet, 15 % des Rechnungsbetrages vom Baudienstleister 
einzubehalten, dem Finanzamt zu melden und den Betrag dorthin abzuführen. 
 
 



Sprechen Sie uns bitte bei Fragen aktiv an! Wir unterstützen Sie! 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.  
 
 
Herzliche Grüße aus Rüdesheim 
  
  
Patrick Weber und Team 
 
 
 
Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber 
Steuerberater 
 
Nahestrasse 58 
55593 Rüdesheim 
 
Telefon: 0671 / 92 89 95 10 
Telefax: 0671 / 92 89 95 11 
WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68 
 
E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de 
Home   : www.steuerberatung-nahe.de 
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 Gefahren: wenn unzutreffend ausgestellte Rechnung: 

 

1.) Mit USt anstatt §13b UStG angewendet wird 

 
 
 
 
 
2.) Nach §13b statt USt-pflichtig ohne USt 

 

Leistungserbringer  Leistungsempfänger  
( Kunde)  

• Darf die Vorsteuer nicht 
ziehen 

• Trotz Ausweis der Vorsteuer 
– kein Abzug -> Kosten 

 

• Umsatzsteuer zusätzlich fällig 
trotz Nettoabrechnung 
-> Kosten 

• Abführung der 19% 
Umsatzsteuer an das 
Finanzamt 

• -> Kosten – da 
Umsatzsteuer nicht von 
Kunde erhalten 
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